
 
An die  

Personalabteilungen  

in den kirchlichen Verwaltungsstellen  

 
per E-Mail  
 
 
 
 
 
Mitbestimmung der Mitarbeitervertretungen bei der Stufenzuordnung  

Unsere Durchführungsbestimmungen zur DienstVO und zum TV-L vom 10.12.2008  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

unter Ziffer 16.1.1 mit unseren o.a. Durchführungsbestimmungen zu § 16 TV-L hatten wir 

darauf hingewiesen, dass die Zuordnung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu den 

Stufen zur Entgelttabelle des TV-L nicht der Mitbestimmung durch die Mitarbeitervertre-

tung unterliegt.  

 

Im Bereich unserer Landeskirche wurde in den letzten Tagen die Mitteilung verbreitet, 

dass die Stufenzuordnung nach § 16 Abs. 2 Satz 1 bis 3 TV-L aufgrund eines Beschlusses 

der Schiedsstelle der Mitbestimmung unterliege.  

 

Es ist richtig, dass die 4. Kammer der Kirchen einen solchen Beschluss nach der mündli-

chen Verhandlung vor der Schiedsstelle verkündet hat. Die schriftliche Begründung dieses 

Beschlusses liegt aber noch nicht vor und ist nicht rechtskräftig. 

 

Für den Geltungsbereich des Mitarbeitervertretungsgesetz des Konföderation evangeli-

scher Kirchen in Niedersachsen ist somit nach wie vor die zweitinstanzliche Entscheidung 
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des Kirchengerichtshofs der EKD1) maßgeblich, nach der die Stufenzuordnung nach dem 

TV-L unter keinen der Mitbestimmungstatbestände des Mitarbeitervertretungsgesetzes 

fällt.  

 

Nach Vorliegen der schriftlichen Begründung des Beschlusses der Schiedsstelle in dem 

vorgenannten Verfahren wird daher zu prüfen sein, ob gegen diese Entscheidung Be-

schwerde beim Kirchengerichtshof der EKD einzulegen ist. Wir werden Sie zu gegebener 

Zeit informieren. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung: 

gez. Unterschrift  

(Radtke)     
 
 
                                          
1 KGH.EKD, Beschluss vom 14.01.2008 – I-0124/N33-07 –  




